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Die gegenständliche par}öamentarische Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat Dro}]j~IDER und Genossen, 

Nr. 517/J, b~treffend Gefahrenzonenpläne, beehre ich mich 
wie folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Es ist richtig, daß die Gefahrenzonenplanung zu den vor­
dringlichsten Planungen in Österreich gehört und deshalb 
so bald wie möglich hinsichtlich ihrer ersten Phase abge­
schlossen werden sollte. Deshalb sind derzeit alle perso­
nellen Reserven des Forsttechnischen Dienstes für Wild­
bach- und Lawinenverbauung für diese Aufgabe aktiviert. 

Wegen der bei der Planung erforderlichen besonderen und 
im allgemeinen nur bei der wildbach- und La"l.\linenverbauung 

verfügbaren interci.isziplinären Kenntnisse sind zusätzliche 

externe Kapazitäten nur selten sinnvoll heranzuziehen. 

Begonnen hat die G~fahrenzonenplanung im Jahre 1970 .. Durch 

das Forstgesetz 1975 wurde ein Verfahren festgelegt, das 

524/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

der betroffenen Bevöl~erung das Recht einräumt, zum 
öffentlich aufgelegten Planentwurf Stellung zu ne~~en: 

Bis 31.12.1979 wurden 327 Gefahrenzonenpläne ausgearbeitet 
und 200 davon im Sinne des § 11 FG 1975 überprüft. Bevorzugt 

wurden dabei Gemeinden, in denen die Gefahrenzonenplanung 
entweder beson.ders dringlich oder insgesamt von besonderer 
Bedeutung war. 

Die fertigenPls.ne sind jederzeit während der Amtsstunden bei 
den Gemeindeämtern, Bezirkshauptmannschaften und Ämtern der 
Landesregierungen sowie in den Gebietsbauleitungen der Wild­

bach- und Lawinenverbauung einzuseheno 

Da die Gefahrenzonenpläne einer fortwährenden Anpassung an 

die veränderten Bedingungen bedürfen, werden sie nach ihrer 
Erstellung laufend zu überarbeiten sein. Ein endgültiger Ab­
schluß der Gefahrenzonenplanung ist somit nicht abzusehen. 

Antwort auf Frage 2: 

Zunächst sei bemerkt, daß der Gefahrenzonenplan einen Teil 

der forstlichen Raumplanung darstellt. Die allgemeine Raum­
planung, zu der auch das Baurecht gehört, liegt in der 
Kompetenz der Länder, also außerhalb des Einflußbereiches 

des Forstgesetzes und der Dienststellen der Wildbach- und 
Lawinenverbauungo Es ist daher~Sache der Landesbehörden, 

aus den Gefahrenzonenplänen Konsequenzen zu ziehen und I"Iaß­
nahmen hinsichtlich der Besiedlung oder sons~igen Verbauung 
anzuordneno Im Wege der ÖROK wurden diesbezügliche Initiativen 
ergriffen. Eine Verankerung der Gefahrenzonenpläne in der 

Landesgesetzgebung wäre wünschenswert, da nur dadurch ihre 
zwingende Berücksichtigung durch die Baubehörden ge\"lähr­
leistet ist. 

Die Hildbach- und L;:n,rinenverbauung stellt die Gefahrenzonen":' . -
pläne den Landesbehörde'n als Entscheidungsgrundl.age zur Ver-
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fügung und wird in der Rolle eines Gutachters tätig. Dabei 
werden in Gefährdungsbereichen bereits bestehende Siedlungen 
folgendermaßen beurteilt: 

In der roten Gefahrenzone wird eine weitere Bebauung, auch 
wenn sie nur Baulücken betrifft, negativ begutachteto Im 
allgemeinen stellt die rote Zone einen Hinderungsgrund für 
Bauführungen daro 

Andererseits sind bestehende Siedlungen in roten Gefahren­
zonen ein Kriterium für die Feststellung besonderer Dring­
lichkeit hinsichtlich von Verbauungsmaßnahmeno 

In der gelben Gefahrenzone wird eine weitere Bebauung im 
Regelfall positiv begutachtet werden, wobei allerdings 
zum Schutz der Personen und Objekte Vorschreibungen Liber­
wiegend im Zusa:rrunenhang mi t 11aßnahmen des Objektschutzes 
gemacht 'tverdeno In abgeschwäcnter Form gilt hinsichtlich 
der Verbauungsprioritäten das im vorhergehenden Punkt ge­
sagte .. 

Der 
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